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6 Sie Berner 2B o cb e Br. i

£>ie SMufejeit ber bernifeben 2Criffofratie
SSon Dr. §nn§ Bloefcl)

es ift eine befannte und aus bem BSitten ber Setbftbe»
bauptung natürlich 3U erftärenbe ïatfacbe, baß jebe Seit bie rtjr
unmittelbar poranfteben.be in ein möglicbft ungünftiges Siebt 3u

ftellen furfjt. 21m febärfften fommt bies sum 21usbrucf nacb ge=

tnaltfamenrenolutionären Ummälsungen. tlnfere beutige Segen»
mart bietet dafür reichliche Beifpiele. Siefe ©inftettung ent»

fpringt bem Bedürfnis nacb einer nacbträglicben Becbtfertigung
ber burcbgefiibrten 2lenberung ber Staatsform.
Befonbers ftarf unb lange batte bas 18. 3abrbunbert an biefer
golge ber fransöfifeben Beoolution su leiben, bie eine einfebnei»
benbe 2Banblung ber ©eifter, ber politifeben unb fosialen 2ln=

febauungen nacb fieb 30g, ober, beffer gefagt, ibnen sum Surcb»
brueb nerbalf. SBan oergaß bie außerordentliche, rafcb unb bien»
benb auffteigenbe ©ntmieflung, bie bas Seitalter ber 21ufftä=

rung in gefetlfcbaftlicber unb fulturetter £>inficbt durchgemacht
batte, man oergab bie unerhört reiche gütte unoermetflicber
Blüten, mit denen eine nie oorber gefebene Slufgefcbloffenbeit
bes ©eiftes bie Blenfcbbeit beglücft batte, man mollte nur noeb

bie perabfcbeuungsroürbige Sluft feben, bie eine überfeinerte
unb befabente, in friuolem ßupus fcbmelgenbe berrfebenbe Ober*
febiebt non einem in trauriger Sflaoerei unb Knecbtfcbaft aus»
gefogenen Bolfe trennte. Sie liberale ©efebiebtfebreibung eines

gansen Sabrbunberts bemühte fieb, bie näcbfte Bergafigenbeit
mit möglicbft bunflen garben su malen, um bie eigene herrliche
Seit in möglicbft hellem Siebte erftrabten su laffen.

So mürbe aueb bas alte ariftoEratifrfje Bern bem Bemußt»
fein ber fpätern ©efcblecbter als eine Seit ber böfen ßanbnögte
unb bärtefter Bebrücfung ins Bemußtfein gebracht. „Es ift bie=

fes Sabrbunbert eine Seit ber Scbmacb" lefen mir in einer ®e=

febiebte bes Berner Bolfes, bie oor halb bunbert 3abren ge»

febrieben mürbe, unb biefes Urteil ift mehr ober meniger auch

beute noch ©emeingut.
i)at bas ariftofratifebe Bern mirflieb biefe harte Senfur oer»

dient? 3cb bin meit baoon entfernt, mich als einen Sobrebner
ber guten alten Seit binftetten su motten, ©erabe bie Bertraut»
beit mit ber gefcbicbtlicben unb lulturetten ©ntmieflung bes 18.

3abrbunberts läßt bie Schöben unb ÜBänget berausfpüren unb
ben Sufammenbrucb bes Spftems als unoermeiblicb erfennen,
bemabrt aber auch oor ber ©infeitigfeit, bie nur ben Schatten
feben mill, ber jebes Siebt begleitet.

Su einer lleberprüfung bes lanbläufigen Urteils fotlte uns
febon bas entbufiaftifebe Sob oeranlaffen, bas bie Seitgenoffen
bem oielgefcboltenen bernifeben Staate fpenben. #ören mir
einige biefer Stimmen.

Ber grobe Breußenfönig, ber glänsenbfte Bertreter bes

aufgeflärten 2lbfolutismus, ber greunb bes Berners, ©eneral
Sentulus, äußerte fieb nod) in feinen tefeten Sebensjabren su

feinem 2lrste Simmermann: „Unfere Seiten finb für bie Be=

pubtiten gefährlich, nur bie Scbmeis mirb fieb noch lange er»

halten. 3cb liebe bie Scbmeiser unb sumal bie Begierung in
Bern, es ift 2ßürbe in allem, mos bie Regierung in Bern tut,
ich liebe bie Berner."

Der Siebter ttßielanb febrieb: „Sie Staatsoerfaffung unb

Begierung ber Bepublif Bern ftanb in einer fo febönen ©eftalt
unb in einem fo blenbenben Siebte oor mir, baff ich mir nichts

ootttommeneres unb glücflicberes unter bem Blonde benfen

fonnte." 3br näheres Stubium mar es auch, mas ihn su einem

groben Beil oeranlaßte, im 3abre 1759 eine #auslebrerftelle in

Bern ansunebmen. Unb er bat troß aller Enttäuschungen, bie

er hier erleben mußte, bie höbe SKeinung oom bernifeben Staate
3eitlebens beibehalten unb feinen Sufammenbrucb mit macber

21nteilnabme nerfolgt.
21ebnlicb äußerte fieb ber ©öttinger Bbilofopbieprofeffor

Bteiners, ber bie Scbmeis mehrfach bereift bat unb längere Seit

fieb in Bern aufhielt: „Ser ©anton Bern ift eine ber ootlfom»
menften, oielleirbt bie ootttommenfte Briftolratie, bie fieb ie in
ber mirflieben Böelt gefunben bat, unb ich smeifle febr, ob alle
bie ©ntmürfe oon ootttommenen Bepublifen, roelcbe politifebe
Sräumer in alten unb neueren Seiten sufammengebiibtet ba=

ben, menn fie oon Sott mären realifiert morben, fo glüeftiebe
Btenfcben mürben gemacht haben, als in bernifebem ©ebiet
mirflieb leben."

Unb menn mir bebenfen — um nur noch einen ansufübren
—, baß ber Bbitofopb £>eget, ber in ben Beunsigerjabren mäb=
renb drei 3abren eine ifauslebrerftette in Bern befleibete, oon
beffen Begierungsform fo ftarf beeinbrueft mürbe, baß feine
Staatslehre, bie bis beute ihre 2Birffamfeit bemäbrt bat, unoer»
fennbar oon ben bernifeben Suftänben beeinflußt morben ift, —
fo bürften uns biefe Seugniffe doch oeranlaffen, bie Seit ber
©näbigen Herren mit etmas anbern Bugen ansufrfjauen, als es

gemeinhin noch üblich ift- Uns oor allem sum Bemußtfein brin»

gen, baß bei einem BBerturteil nicht bie eigene Seit sum Ber»
gleich berangesogen merben barf, fonbern bie bamalige Ummelt."

Unb mie fab nun biefe Begierungsform aus, bie eben fooiel
Bemunberung mie Bbfcbeu erroeefte?

Sas Eigenartige unb ©ntfcbeibenbe an biefem in feiner
leßten gorm unantaftbaren ©efüge ift, baß es nicht bas ©rgeb»
nis eines einmaligen SBittensaftes, eine ausgeflügelte Staats»
mafebinerie ift, fonbern ein lartgfam, in 3abrbunberte langer
©ntmicflung allmählich ©emorbenes, aus fieb felbft heraus ©e=

roaebfenes. Ser bernifebe ariftofratifebe Staat mirb getragen oon
ber Borausfeßung, baß bie Burgerfcbaft ber Stabt Bern recht»

mäßige ©igentümerin bes gansen Sanbes ift, nicht anbers als
ein Bauer fieb als Eigentümer bes ermorbenen unb nach unb
nach bureb Sauf unb ©rbfebaft oergrößerten ßofes fühlt. Btit
bem Btoment, ba biefe Borausfeßung nicht mehr su recht be=

ftanb, mußte auch bas ganse mit fo großer Sunft unb ttßeisbeit
aufgebaute ©efüge sufammenbreeben. Btit ihrem Blut unb ©ut
hatten bie Bürger ber Stabt ihr ©ebiet erfämpft unb ermorben,
bis es fieb als ein mächtiger sufammenbängenber Staat oom
©enferfee bis sum Bbein erftreefte unb beinahe ben britten Seil
bes heutigen Scbmeiserlattbes umfaßte.

Urfprüngticb hatte baran bie gefamte Bürgerfcbaft ihren
Bnteil, besbalb auch bie große Bkrbefraft, bie bas Berner
Bürgerrecht befaß, bas rafebe Suftrömen bedrohter ober oer»
armter Bbetsgefcblecbter. 211s biefe ausftarben, übernahmen bie
reiebgemorbenen Bürgergefcblecbter bie gübrerrotte unb feßten
bie ritterliche Srabition fort. 211s aber bie friegerifebe Seit ab»

gefebtoffen mar, ber Staat feine enbgültige ©eftalt erhalten
batte unb nach außen feft unb ficher baftanb, ba febroartb bas
3ntereffe am Suftrom neuer Btitftreiter, er mürbe nun su einem
Suftrom neuer 2lnteilbaber.

2)er allgemeinen ienbens ber Seit fotgenb, mirfte fieb bas'
abfolutiftifebe Brinsip in ber SBeife aus, baß ber Sreis ber Be=

fißer biefes mächtigen unb einträglich geroorbenen Eigentums
enger unb enger gesogen mürbe. 2)as machte fid) auch äußerlich
gettenb. 3m 3abre 1722 erhielt bas große Staatsfieget eine
neue Umfcbrift. Sie frböne Beseicbnung „communitas bürgen-
sium de Berno" hatte ihren Sinn febon lange oertoren. ftttan
hatte bie Seoife in richtiger ©rfenntnis ber neuen Berbättniffe
abgeänbert in „civitas et communitas Bernensis". Bun ging
man noch einen Schritt meiter unb febrieb eindeutig-, Respublica
Bernensis.

Sie böcbfte ©emalt, ber Souoerän, mar nicht mehr bie
©emetnfebaft ber Bürger, fonbern ber Bat ber Smeibunbert.
Saburcb mürben alle gamilien oon ben Borteilen bes gemalti»
gen Befißes ausgefdjloffen, bie feinen Bertreter im Bat hatten,
©s bildete fieb ein immer engerer treis oon gamilien, bie mirf»
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Die Blütezeit der bernischen Aristokratie
Von Or. Hans Vloesch

Es ist eine bekannte und aus dem Willen der Selbstbe-
hauptung natürlich zu erklärende Tatsache, daß jede Zeit die ihr
unmittelbar voranstehende in ein möglichst ungünstiges Licht zu
stellen sucht. Am schärfsten kommt dies zum Ausdruck nach ge-
waltsamen revolutionären Umwälzungen. Unsere heutige Gegen-
wart bietet dafür reichliche Beispiele. Diese Einstellung ent-
springt dem Bedürfnis nach einer nachträglichen Rechtfertigung
der durchgeführten Aenderung der Staatsform.
Besonders stark und lange hatte das 18. Jahrhundert an dieser
Folge der französischen Revolution zu leiden, die eine einschnei-
dende Wandlung der Geister, der politischen und sozialen An-
schauungen nach sich zog, oder, besser gesagt, ihnen zum Durch-
bruch verhalf. Man vergaß die außerordentliche, rasch und blen-
dend aufsteigende Entwicklung, die das Zeitalter der Aufklä-
rung in gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht durchgemacht
hatte, man vergaß die unerhört reiche Fülle unverwelklicher
Blüten, mit denen eine nie vorher gesehene Ausgeschlossenheit
des Geistes die Menschheit beglückt hatte, man wollte nur noch

die verabscheuungswürdige Kluft sehen, die eine überfeinerte
und dekadente, in frivolem Luxus schwelgende herrschende Ober-
schicht von einem in trauriger Sklaverei und Knechtschaft aus-
gesogenen Volke trennte. Die liberale Geschichtschreibung eines

ganzen Jahrhunderts bemühte sich, die nächste Vergangenheit
mit möglichst dunklen Farben zu malen, um die eigene herrliche
Zeit in möglichst Hellem Lichte erstrahlen zu lassen.

So wurde auch das alte aristokratische Bern dem Bewußt-
sein der spätern Geschlechter als eine Zeit der bösen Landvögte
und härtester Bedrückung ins Bewußtsein gebracht. „Es ist die-
ses Jahrhundert eine Zeit der Schmach" lesen wir in einer Ge-
schichte des Berner Volkes, die vor bald hundert Iahren ge-
schrieben wurde, und dieses Urteil ist mehr oder weniger auch

heute noch Gemeingut.
Hat das aristokratische Bern wirklich diese harte Zensur ver-

dient? Ich bin weit davon entfernt, mich als einen Lobredner
der guten alten Zeit hinstellen zu wollen. Gerade die Vertraut-
heit mit der geschichtlichen und kulturellen Entwicklung des 18.

Jahrhunderts läßt die Schäden und Mängel herausspüren und
den Zusammenbruch des Systems als unvermeidlich erkennen,
bewahrt aber auch vor der Einseitigkeit, die nur den Schatten
sehen will, der jedes Licht begleitet.

Zu einer Ueberprüfung des landläufigen Urteils sollte uns
schon das enthusiastische Lob veranlassen, das die Zeitgenossen
dem vielgescholtenen bernischen Staate spenden. Hören wir
einige dieser Stimmen.

Der große Preußenkönig, der glänzendste Vertreter des

aufgeklärten Absolutismus, der Freund des Berners, General

Lentulus, äußerte sich noch in seinen letzten Lebensjahren zu

seinem Arzte Zimmermann: „Unsere Zeiten sind für die Re-

publiken gefährlich, nur die Schweiz wird sich noch lange er-

halten. Ich liebe die Schweizer und zumal die Regierung in
Bern, es ist Würde in allem, was die Regierung in Bern tut,
ich liebe die Berner."

Der Dichter Wieland schrieb: „Die Staatsverfassung und

Regierung der Republik Bern stand in einer so schönen Gestalt

und in einem so blendenden Lichte vor mir, daß ich mir nichts

vollkommeneres und glücklicheres unter dem Monde denken

konnte." Ihr näheres Studium war es auch, was ihn zu einem

großen Teil veranlaßte, im Jahre 1759 eine Hauslehrerstelle in

Bern anzunehmen. Und er hat trotz aller Enttäuschungen, die

er hier erleben mußte, die hohe Meinung vom bernischen Staate
zeitlebens beibehalten und seinen Zusammenbruch mit wacher

Anteilnahme verfolgt.
Aehnlich äußerte sich der Göttinger Philosophieprofessor

Meiners. der die Schweiz mehrfach bereist hat und längere Zeit

sich in Bern aufhielt: „Der Canton Bern ist eine der vollkom-
mensten, vielleicht die vollkommenste Aristokratie, die sich je in
der wirklichen Welt gefunden hat, und ich zweifle sehr, ob alle
die Entwürfe von vollkommenen Republiken, welche politische
Träumer in alten und neueren Zeiten zusammengedichtet ha-
ben, wenn sie von Gott wären realisiert worden, so glückliche
Menschen würden gemacht haben, als in bernischem Gebiet
wirklich leben."

Und wenn wir bedenken — um nur »och einen anzuführen
—, daß der Philosoph Hegel, der in den Neunzigerjahren wäh-
rend drei Iahren eine Hauslehrerstelle in Bern bekleidete, von
dessen Regierungsform so stark beeindruckt wurde, daß seine

Staatslehre, die bis heute ihre Wirksamkeit bewährt hat, unver-
kennbar von den bernischen Zuständen beeinflußt worden ist, —
so dürften uns diese Zeugnisse doch veranlassen, die Zeit der
Gnädigen Herren mit etwas andern Augen anzuschauen, als es

gemeinhin noch üblich ist. Uns vor allem zum Bewußtsein brin-
gen, daß bei einem Werturteil nicht die eigene Zeit zum Ver-
gleich herangezogen werden darf, sondern die damalige Umwelt.'

Und wie sah nun diese Regierungsform aus, die eben soviel
Bewunderung wie Abscheu erweckte?

Das Eigenartige und Entscheidende an diesem in seiner
letzten Form unantastbaren Gefüge ist, daß es nicht das Ergeb-
nis eines einmaligen Willensaktes, eine ausgeklügelte Staats-
Maschinerie ist, sondern ein langsam, in Jahrhunderte langer
Entwicklung allmählich Gewordenes, aus sich selbst heraus Ge-
wachsenes. Der bernische aristokratische Staat wird getragen von
der Voraussetzung, daß die Bürgerschaft der Stadt Bern recht-
mäßige Eigentümerin des ganzen Landes ist, nicht anders als
ein Bauer sich als Eigentümer des erworbenen und nach und
nach durch Kauf und Erbschaft vergrößerten Hofes fühlt. Mit
dem Moment, da diese Voraussetzung nicht mehr zu recht be-
stand, mußte auch das ganze mit so großer Kunst und Weisheit
aufgebaute Gefüge zusammenbrechen. Mit ihrem Blut und Gut
hatten die Bürger der Stadt ihr Gebiet erkämpft und erworben,
bis es sich als ein mächtiger zusammenhängender Staat vom
Genfersee bis zum Rhein erstreckte und beinahe den dritten Teil
des heutigen Schweizerlandes umfaßte.

Ursprünglich hatte daran die gesamte Bürgerschaft ihren
Anteil, deshalb auch die große Werbekraft, die das Berner
Burgerrecht besaß, das rasche Zuströmen bedrohter oder ver-
armter Adelsgeschlechter. Als diese ausstarben, übernahmen die
reichgewordenen Bürgergeschlechter die Führerrolle und setzten

die ritterliche Tradition fort. Als aber die kriegerische Zeit ab-
geschlossen war, der Staat seine endgültige Gestalt erhalten
hatte und nach außen fest und sicher dastand, da schwand das
Interesse am Zustrom neuer Mitstreiter, er wurde nun zu einem
Zustrom neuer Anteilhaber.

Der allgemeinen Tendenz der Zeit folgend, wirkte sich das
absolutistische Prinzip in der Weise aus, daß der Kreis der Ve-
sitzer dieses mächtigen und einträglich gewordenen Eigentums
enger und enger gezogen wurde. Das machte sich auch äußerlich
geltend. Im Jahre 1722 erhielt das große Staatssiegel eine
neue Umschrift. Die schöne Bezeichnung ,,community km ^en-
sium sie Lerno" hatte ihren Sinn schon lange verloren. Man
hatte die Devise in richtiger Erkenntnis der neuen Verhältnisse
abgeändert in „civitas st communitsz Lernensis". Nun ging
man noch einen Schritt weiter und schrieb eindeutig, ssespublisa
kernerwis.

Die höchste Gewalt, der Souverän, war nicht mehr die
Gemeinschaft der Bürger, sondern der Rat der Zweihundert.
Dadurch wurden alle Familien von den Vorteilen des gewalti-
gen Besitzes ausgeschlossen, die keinen Vertreter im Rat hatten.
Es bildete sich ein immer engerer Kreis von Familien, die wirk-
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ltd) im Regiment faßen unb, ba fid) ber 5Rat sum größten Seit
fetbft ergänste, bafür forgteri, baß fie ben fetten Sueben nirfjt
mit anbern teilen mußten.

So bilbeten ftd) im ßaufe bes 18. Satuhunberts in ber

Stabt oier frfjarf non einanber getrennte Staffen: bie hinter»
fäffen, bie gar feine fRedjte befißen unb für bie 2tufenthalte*
bemilligung nod) eine jährliche SIbgabe entrichten müffen. Sie
ewigen Einwohner ober tfjabitanten, öte alten Schuß ber Dbrig*
feit genießen, aber nicht su Stmt unb 5B5ürben gelangen fönnen.
Sie regimentsfähigen 58urgergefcßlechter, bie fid) mit ber plato*
nifchen gäßigfeit, in ben >5Rat fommen 3« fönnen, begnügen
müffen unb enblicß bie roirftich regierenben gamitien, bie burch
Stusfterben unb atterhanb 5ffiahtpraftifen im Saufe bes 3aßr=
bunberts immer fteiner an Saht mürben, fobaß fid) fchtießtid)
bas gan3e 5Regiment auf wenige beoorredjtete gamitien be*

fchränfte.
ttßährenb ber fmnbert 3aßre oon 1684 bis 1784 ftarben 207

regimentsfähige gamitien. aus, atfo im Surchfdmitt jährlich
mehr als 3wei. Sagegen waren bie 5Reuaufnahmen wahrenb
bem fetben Seitraume oerfchmtnbenb ftein unb burch immer
oertängerte unb erfchwerte iffiarteseit bis sur wirtlichen Sffiaßb

fähigfeit praftifd) abfotut wirfungstos. 1779 faßen im großen
5Rat 274 ©lieber aus 264 regimentsfähigen gamitien, 1795 ba*

gegen beanfpruchten 29 gamiüen für fich allein 154 fRatsftellen.
Sie Schutb an biefer trüben, einer eigentlidien DIigard)ie

3utreibenben ©rfeßeinung trägt nicht bas Spftem, bie 58erfaf*
fung, fonbern bie menfchtiche Sdnoäcße, ber ©igennufe, bie ge=

fettfchafttiche Sitte, bie, wie oietes anbere, nom fransöfifchen
f)ofe her ins ßanb hereingefcßleppt würbe. Sas fo3iate S8or=

urteil, bas tfjanbwerf, Saufmannsftanb unb jegtid)e untere 58e=

amtung ats unoerträglich mit bem Sßottbürgerrecbt anfah. >o
mürbe ber 5Reid)tum einer ©amitié, ber feinen weitern Erwerb
nötig mad)te, sur Sßorbebingung sur iRegimentsbefeßung, unb
anberfeits führte bie 5Rotmenbigfeit, fid) fein 58rot oerbienen 3U

müffen, unweigerlich sum 2tusfd)tuß aus bem Sreis ber regie*
renben ©amitien.

Sie ©inficht in biefeItebetftänbe fehlte nicht, immer mieber
oerfud)te man Stbhitfe au fchaffen, „eine burgertidie ©leichheit
3uwege su bringen", Es half altes nichts, weber bie fchmeren
angebrohten Strafen, noch bas Sßerbot, 5H5appen unb 9tbetstitet
im ßanbe 3U gebrauchen. SSSeber bie Einführung bes ßofes, mit
ber man ben fchtimmften ©ntrigen unb iffiahtmachenfchaften ab*

helfen wollte, noch ber oersweifelte teßte 58erfud) ber Semofra*
tifierung, ber bürgerlichen ©leicbmacßerei nach oben, inbem man
1783 alten regimentsfähigen ©efchtechtern bie Annahme ber
Sltbetspartifet, bes „oon" geftattete. 5Bon biefer naioen 58ergün*
ftigung tonnten natürlich nur bie ©amitien ©ebrauch machen,
bie aud) bie finansietten Sfonfeguensen biefer fosiaten SRanger*

e r 555 o ch e '

höhung auf fich 3U nehmen imftanbe waren, bafür reiate fie

©riebrieb ben ©roßen 3U bem beißenben 5tBißwort: „Messieurs
de Berne se sont déifiés,"

Sie bis ins SIeinfte georbnete Staatsmafcßinerie, oon ber
bas ganse meitgefpannte ßanb in fo mufterhafter 555eife regiert
würbe, baß fie mit fRecßt bie allgemeine SBemunbertmg fanb,
berußt auf swei bisher ungebrueften ©efeßesfammtungen, bem

fogenannten „roten 58uch" unb ben „5Burgerpunften", bie 3m
fammen ats eine 21rt 5ßerfaffung bes Staatsmefens gelten fö,n»

nen. ©s finb Sammlungen ber im ßauf ber 3abrbunberte èr*

wachfenen unb gültig gebliebenen ©runbgefeße mit ben nach

58ebarf oorgenommenen 2Ibänberungen. Siefe 5ßerfaffung war
atfo nicht etwas Unabänberliches, ©eftfteßenbes. ©s beherrfeßt

fie ber oernünftige ©runbfaß, ber im roten 58ucß fetbft ausge*
fproeßen ift:

„©teießwie bie ©reißeit eines Staates unb bie mefenttieße

©orrn eines fRegiments beftänbig unb unbeweglich fein fottfe,
atfo müffen im ©egenteit bie SOtittet, bamit fie su biefem 3med
bienen mögen, suweiten abgeänbert unb nach 58efchaffenßeit ber

Seiten eingerichtet werben." Soldje SIbänberungen burften aber

nur mit Smeibrittetsmehrßeit oorgenommen werben.
Sie ßöcßfte ©ewatt, bie ftaattieße Souoeränität, berußte,

wie id) feßon früher anbeutete, urfprüngtieß auf ber ©efamtge*
meinbe, su 58eginn bes 18. 3aßrhunberts aber würbe fie burch
einen eigentlichen Staatsftreicß auf ben 5Rat ber Smeißunbert,
ben ©roßen 5Rat, übertragen. Siefer beftanb aus 201 bis 299

SJRitgtiebern. 5j3eriobifd) würbe er auf 299 ergänst. Siefe 58ur=

gerbefaßung, bie im 18. 3aßrßunbert ungefähr alte seßn 3aßre
ftattfanb, bitbete naturgemäß bas größte Ereignis im ßeben
bes regimentsfähigen 58erners, benn erft mit ber 5tßaßt in biefe
58eßörbe betam er ©etegenßeit, am öffentlichen ßeben attio
teit3uneßmen, eine einträgliche Stelle 3U erhalten, feiner ©amitie
ben Siß im fRegiment 3U fießern. ©s ift baßer oßne weiteres
oerftänbticß, baß mit ben 5tBaßten bie ungtaubtichften 2tufregun=
gen oerbunben waren, bie seitweife fetbft einem fßalter wichtiger
als bie gan3e 5ffiiffenfcbaft waren. 3e fomplisierter bas 555aht=

oerfaßren gemacht würbe, um unanftänbige ißraftifen, wie
Stimmentauf unb erfaufte 5Refignationen su oerßinbern, um fo
raffinierter würben auch bie 5IRittet, mit benen man fieß ben

Eintritt in ben „Stanb" su fießern fueßte. Sem .fjauptübelftanb,
baß einseinen Ehrenämtern bie freie 5Romination oon neueif
ÎRatsmitgtiebern oorbeßatten mar —• ein su ©efeßesfraft ge=

Inngtes ©ewohnßeitsrecßt — tonnte nicht gefteuert werben,
benn gerabe babureß tonnten bie einflußreichen ©amitien ihre
tßofition oerftärten, tonnten ihre heiratsfähigen Söcßter ats
„58aretttitocßter" bem ihnen genehmen fRatsfanbibaten sugteieß
mit ber Stelle oerfpreeßen.

©ortfeßung folgt.

Rimbert 3*af)re fcf)n>ct^erifcf)er @He(f$erforfdjtmg
SSon ©üuster=Seiffert

fjeute gehört es sum Scßutwiffen ber Stinber, baß oor 3ei=
ten bie ©tetfeßer unferer 5>tlpen aus ißrert Sötern ßeroorguotten,
baß fie swifeßen ©enf unb ber Sonau ein gewaltiges 58ortanb=
Eis bilbeten unb bann beim Stbfdjmelsen ben mitgeführten
3Roränenfcbutt ats tutturfäßigen 58oben liegen ließen. Sas
Hingt uns heutigen fo fetbftoerftänbtid), baß niemanb meßr
baran benft, wie oiet leibenfdwftlicber, weit wettanfdjauticßer
Sampf um biefe feßeinbar einfache ©rtenntnis ausgefoeßten
werben mußte.

5töäßrenb bas SBiffen oon ben ©tetfdjern aufsubammern
begann, ging nämtid) noch immer bie ßeßre ber „Situoianer"
um, bereu ftubenftaubiger Sdjarffinn sur Stüße eines roanten*
ben 58ucßftabengtaubens biente. 2tnfeßen hatte fich biefer ©eift

oerfeßafft, ats er in ben SBerfteinerungen nießt mehr finntofe
Spielereien einer unbelebten Statur erbtiefen mottle, fonbern
eeßte 5Refte oon SÄeertieren, tebigtieß aber, bamit SRufcßetn,
Scßnerfen unb ©ifeßsätme ben 58eweis für bie Sintflut (tatei*
nifcß=bituoium) erbrächten. 2Iucß bie Schutt* unb Sdwttermaffen
am guße ber Sttpen mußten fieß eine entfprecßenbe Seutung
gefatten taffen. Saß mächtige unb frembartige Steine inmitten
biefes Schuttes liegen, baß riefige 58töcfe ähnlicher 2Irt an ftei*
Ien 58ergßängen ßod) über ben giutgren3en oorfommen, war
swar feßon bamats oerw unb erließ, ben 58erteibigern bes Sint*
ftut=@ebanfens bemiefen biefe SRiefengranite jeboeß nur, baß
bie oermeinttießen 555affermaffen mit unoorfteltbarer 555ud)t bas
ßanb bureßtoft hatten.

Nr. 1 Die Bern

lich im Regiment saßen und, da sich der Rat zum größten Teil
selbst ergänzte, dafür sorgten, daß sie den fetten Kuchen nicht
mit andern teilen mußten.

So bildeten sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in der

Stadt vier scharf von einander getrennte Klassen: die Hinter-
fassen, die gar keine Rechte besitzen und für die Aufenthalts-
bewilligung noch eine jährliche Abgabe entrichten müssen. Die
ewigen Einwohner oder Habitanten, die allen Schutz der Obrig-
teit genießen, aber nicht zu Amt und Würden gelangen können.
Die regimentsfähigen Burgergeschlechter, die sich mit der plato-
Nischen Fähigkeit, in den Rat kommen zu können, begnügen
müssen und endlich die wirklich regierenden Familien, die durch
Aussterben und allerhand Wahlpraktiken im Laufe des Jahr-
Hunderts immer kleiner an Zahl wurden, sodaß sich schließlich
das ganze Regiment auf wenige bevorrechtete Familien be-

schränkte.
Während der hundert Jahre von 1684 bis 1784 starben 207

regimentsfähige Familien aus, also im Durchschnitt jährlich
mehr als zwei. Dagegen waren die Neuaufnahmen während
dem selben Zeitraume verschwindend klein und durch immer
verlängerte und erschwerte Wartezeit bis zur wirklichen Wahl-
fähigkeit praktisch absolut wirkungslos. 1779 saßen im großen
Rat 274 Glieder aus 264 regimentsfähigen Familien, 1795 da-

gegen beanspruchten 29 Familien für sich allein 154 Ratsstellen.
Die Schuld an dieser trüben, einer eigentlichen Oligarchie

zutreibenden Erscheinung trägt nicht das System, die Versas-
sung, sondern die menschliche Schwäche, der Eigennutz, die ge-
sellschaftliche Sitte, die, wie vieles andere, vom französischen
Hofe her ins Land hereingeschleppt wurde. Das soziale Vor-
urteil, das Handwerk, Kaufmannsstand und jegliche untere Ve-
amtung als unverträglich mit dem Vollbürgerrecht ansah. So
wurde der Reichtum einer Familie, der keinen weitern Erwerb
nötig machte, zur Vorbedingung zur Regimentsbesetzung, und
anderseits führte die Notwendigkeit, sich sein Brot verdienen zu
müssen, unweigerlich zum Ausschluß aus dem Kreis der regie-
renden Familien.

Die Einsicht in diese Uebelstände fehlte nicht, immer wieder
versuchte man Abhilfe zu schaffen, „eine bürgerliche Gleichheit
zuwege zu bringen". Es half alles nichts, weder die schweren
angedrohten Strafen, noch das Verbot, Wappen und Adelstitel
im Lande zu gebrauchen. Weder die Einführung des Loses, mit
der man den schlimmsten Intrigen und Wahlmachenschaften ab-

helfen wollte, noch der verzweifelte letzte Versuch der Demokra-
tisierung, der bürgerlichen Gleichmacherei nach oben, indem man
1783 allen regimentsfähigen Geschlechtern die Annahme der
Adelspartikel, des „von" gestattete. Von dieser naiven Vergün-
stigung konnten natürlich nur die Familien Gebrauch machen,
die auch die finanziellen Konsequenzen dieser sozialen Ranger-
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höhung auf sich zu nehmen imstande waren, dafür reizte sie

Friedrich den Großen zu dem beißenden Witzwort: Messieurs
cie Lerne se sont ctêitiês,"

Die bis ins Kleinste geordnete Staatsmaschinerie, von der

das ganze weitgespannte Land in so musterhafter Weise regiert
wurde, daß sie mit Recht die allgemeine Bewunderung fand,
beruht auf zwei bisher ungedruckten Gesetzessammlungen, dem

sogenannten „roten Buch" und den „Burgerpunkten", die zu-
sammen als eine Art Verfassung des Staatswesens gelten kön-

nen. Es sind Sammlungen der im Lauf der Jahrhunderte êr-

wachsenen und gültig gebliebenen Grundgesetze mit den nach

Bedarf vorgenommenen Abänderungen. Diese Verfassung war
also nicht etwas Unabänderliches, Feststehendes. Es beherrscht
sie der vernünftige Grundsatz, der im roten Buch selbst ausge-
sprachen ist:

„Gleichwie die Freiheit eines Staates und die wesentliche

Form eines Regiments beständig und unbeweglich sein sollte,
also müssen im Gegenteil die Mittel, damit sie zu diesem Zweck
dienen mögen, zuweilen abgeändert und nach Beschaffenheit der

Zeiten eingerichtet werden." Solche Abänderungen durften aber

nur mit Zweidrittelsmehrheit vorgenommen werden.
Die höchste Gewalt, die staatliche Souveränität, beruhte,

wie ich schon früher andeutete, ursprünglich auf der Gesamtge-
meinde, zu Beginn des 18. Jahrhunderts aber wurde sie durch
einen eigentlichen Staatsstreich auf den Rat der Zweihundert,
den Großen Rat, übertragen. Dieser bestand aus 201 bis 299

Mitgliedern. Periodisch wurde er auf 299 ergänzt. Diese Bur-
gcrbesatzung, die im 18. Jahrhundert ungefähr alle zehn Jahre
stattfand, bildete naturgemäß das größte Ereignis im Leben
des regimentsfähigen Berners, denn erst mit der Wahl in diese

Behörde bekam er Gelegenheit, am öffentlichen Leben aktiv
teilzunehmen, eine einträgliche Stelle zu erhalten, seiner Familie
den Sitz im Regiment zu sichern. Es ist daher ohne weiteres
verständlich, daß mit den Wahlen die unglaublichsten Aufregun-
gen verbunden waren, die zeitweise selbst einem Haller wichtiger
als die ganze Wissenschaft waren. Je komplizierter das Wahl-
verfahren gemacht wurde, um unanständige Praktiken, wie
Stimmenkauf und erkaufte Resignationen zu verhindern, um so

raffinierter wurden auch die Mittel, mit denen man sich den

Eintritt in den „Stand" zu sichern suchte. Dem Hauptübelstand,
daß einzelnen Ehrenämtern die freie Nomination von neuech

Ratsmitgliedern vorbehalten war —- ein zu Gesetzeskraft ge-
langtes Gewohnheitsrecht — konnte nicht gesteuert werden,
denn gerade dadurch konnten die einflußreichen Familien ihre
Position verstärken, konnten ihre heiratsfähigen Töchter als
„Barettlitochter" dem ihnen genehmen Ratskandidaten zugleich
mit der Stelle versprechen.

Fortsetzung folgt.

Hundert Jahre schweizerischer Gletschersorschnng
Von H. Günzler-Seiffert

Heute gehört es zum Schulwissen der Kinder, daß vor Zei-
ten die Gletscher unserer Alpen aus ihren Tälern hervorquollen,
daß sie zwischen Genf und der Donau ein gewaltiges Vorland-
Eis bildeten und dann beim Abschmelzen den mitgeführten
Moränenschutt als kulturfähigen Boden liegen ließen. Das
klingt uns Heutigen so selbstverständlich, daß niemand mehr
daran denkt, wie viel leidenschaftlicher, weil weltanschaulicher
Kampf um diese scheinbar einfache Erkenntnis ausgefochten
werden mußte.

Während das Wissen von den Gletschern aufzudämmern
begann, ging nämlich noch immer die Lehre der „Diluvianer"
um, deren stubenstaubiger Scharfsinn zur Stütze eines wanken-
den Buchstabenglaubens diente. Ansehen hatte sich dieser Geist

verschafft, als er in den Versteinerungen nicht mehr sinnlose
Spielereien einer unbelebten Natur erblicken wollte, sondern
echte Reste von Meertieren, lediglich aber, damit Muscheln,
Schnecken und Fischzähne den Beweis für die Sintflut (latei-
nisch-diluvium) erbrächten. Auch die Schutt- und Schottermassen
am Fuße der Alpen mußten sich eine entsprechende Deutung
gefallen lassen. Daß mächtige und fremdartige Steine inmitten
dieses Schuttes liegen, daß riesige Blöcke ähnlicher Art an stei-
len Berghängen hoch über den Flutgrenzen vorkommen, war
zwar schon damals verwunderlich, den Verteidigern des Tint-
flut-Gedankens bewiesen diese Riesengranite jedoch nur, daß
die vermeintlichen Wassermassen mit unvorstellbarer Wucht das
Land durchtost hatten.
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